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Mattenbe-
zeichnung

Mattengröße
Stabab-
stände Stabdurchmesser Anzahl der 

Längsrandstäbe
Gewicht je 

Matte Preis je qm Preis je 
Matte

in mtr. in mm innen in mm außen in mm links rechts in kg in € in €

Q188A 6,00 x 2,30 150/150 6,0/6,0 41,70 5,08 € 70,10 €

Q257A 6,00 x 2,30 150/150 7,0/7,0 56,80 6,76 € 93,50 €

Q335A 6,00 x 2,30 150/150 8,0/8,0‘ 74,30 8,75 € 120,80 €

Q424A 6,00 x 2,30 150/150 9,0/9,0 7,0 4 4 84,40 9,88 € 136,40 €

Q524A 6,00 x 2,30 150/150 10,0/10,0 7,0 4 4 100,90 11,80 € 162,80 €

Q636A 6,00 x 2,35 100/125 6,0/10,0 7,0 4 4 132,00 15,64 € 220,50 €

R188A 6,00 x 2,30 150/250 6,0/6,0 33,60 5,99 € 82,70 €

R257A 6,00 x 2,30 150/250 7,0/6,0 41,20 6,90 € 95,20 €

R335A 6,00 x 2,30 150/250 8,0/6,0 67,20 6,60 € 91,10 €

R424A 6,00 x 2,30 150/250 9,0/8,0 8,0 2 2 67,20 8,83 € 121,80 €

R524A 6,00 x 2,30 150/250 10,0/8,0 8,0 2 2 56,60 9,85 € 135,90 €

Betonstahl-Lagermatten BST 500 M nach DIN488 | Oberfläche tiefgerippt

PREISLISTE Betonstahlmatten gültig ab 01.07.2011

• Alle bisherigen Listen verlieren hiermit ihre Gültigkeit

• Bearbeitungszuschläge, Listen- und Zeichnungsmatten nach Ihren Plänen sowie Abstandhalter für die obere und untere Lage auf Anfrage.

• Andere Lagermattentypen können wir Ihnen gerne auf Anfrage anbieten und liefern.

• Der Zusatz „A“ bei der Bezeichnung der Lagermatten entspricht Normalduktilität gemäß DIN 1045-1.

• Betonstahllagermatten können je nach Herstellerwerk eine unterschiedliche Rippung aufweisen (z.B. tiefgerippt oder Rippung gemäß DIN 488).

• Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der zum Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
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Wir weisen darauf hin, dass im Fall von Entgeldminderung, z.B. Skonti etc., die Vorsteuer zu berichtigen ist (§ 14 Abs. 4 USTG). 
Wir verweisen auf unsere umseitig abgedruckten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Sparkasse Essen
BLZ 360 501 05
Konto Nr. 276 030

Geschäftsführer: 
Franz-Josef Groote
USt-IdNr.: DE 119671736

National-Bank Essen
BLZ 360 200 30
Konto Nr. 408 92 27

GENO Bank Essen
BLZ 360 604 88
Konto Nr. 128 500 100

Erfüllungsort & Gerichtsstand: Essen
HRB 4633 Essen



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
§ 1 Allgemeines

1.)	 Diese Lieferungs-  und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Warenlieferungen des Verkäufers, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung.
2.)	 Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind.
3.)	 Die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten werden im Sinne des BDSG gespeichert.
4.)	 Sollten einzelne Teile der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen durch Gesetz oder Sondervertrag wegfallen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Lieferungs- und  
	 Zahlungsbedingungen nicht berührt.

§ 2 Angebote, Lieferfristen
1.)	 Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2.)	 Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass der Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt.
3.)	 Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt.
4.)	 Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farben.

§ 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit
1.)	 Für Lieferungen des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort; bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle; bei geänderter Anweisung trägt der Käufer die Kosten. 
2.)	 Lieferung frei Baustelle und frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug Befahrbarte Straßen. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers  
	 die befahrbare Straße, so haftet dieser für auftretende Schaden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden ohne Rücksicht auf Verschulden dem  
	 Käufer berechnet. Haben wir das Abladen übernommen, wird am Fahrzeug abgeladen und das Abladen wird berechnet.
3.)	 Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare, außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für die Dauer ihre Auswirkungen oder im Falle der  
	 Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.
4.)	 Im Fall des Leistungsverzuges des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf  
	 Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

§ 4 Zahlung
1.)	 Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig, die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf der Vereinbarung.
2.)	 Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und befdarf der Zustimmung des Verkäufers; Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.
3.)	 Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, vom Fälligkeitstage an und vom Käufer, der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der von  
	 ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von 8% über den Refinanzierungszinssatz der EZB, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer, zu berechnen; die Geltendmachung weiteren Schadens 	
	 bleibt vorbehalten. 
4.)	 Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass die Kreditverhältnisse des Käufers für Kreditgewährung nicht geeignet sind, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest,  
	 sind wir berechtigt, nach unserer Wahl Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger oder nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis  
	 zur Vorauszahlung oder Sicherheitszahlung zu verweigern. Erfolgt Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht fristgemäß, so können wir vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen  
	 Nichterfüllung verlangen. 
	 Das Gleiche gilt im Falle der Zahlungseinstellung, der Stellung eines Antrages auf Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens. Bei Zahlungsverzug oder nicht rechtzeitiger Zahlung sind alle  
	 offenstehenden und auch noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen ohne jeden Abzug sofort zahlbar. Wir sind auch berechtigt die Lieferung noch offener Teilmengen zu verweigern. Wir sind nicht  
	 verpflichtet, Wechsel oder Schecks in Zahlung zu nehmen.
5.)	 Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird den Käufer mit jeder Rechnung  
	 hierüber unterrichten.
6.)	 Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung von Gegenrechnungen ist 
	 nur insoweit zulässig, als diese vom Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 5 Mängelrügen, Gewährleistung und Haftung
1.)	 Die Obliegenheiten der §§ 377 und 378 des Handelsgesetzbuches gelten mit der Maßgabe, dass der Käufer , der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, alle erkennbaren und der Käufer,  
	 der kein Kaufmann ist, alle offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen binnen 5 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen  
	 hat. Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Handelsüblicher Bruch und Schwund können nicht beanstandet werden.
2.)	 Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge fehlerhafter Ware im Sinne von § 459 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches stehen dem Käufer unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen die  
	 gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Zugesicherte Eigenschaften im Sinne von § 459 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind als Zusicherung ausdrücklich zu kennzeichnen. Eine Bezugnahme auf  
	 DIN-Normen beinhalten grundsätzlich die nähere Warenbezeichnung und begründet keine Zusicherung durch den Verkäufer, es sei denn, dass eine Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.

§ 6 Eigentumsvorbehalte
1.)	 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bereits bestehenden Kaufpreisforderungen und der im engen Zusammenhang mit  
	 der gelieferten Ware noch entstehenden Kaufpreisnebenforderungen (Verzugszinsen, Verzugsschaden etc.) als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine  
	 laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine  
	 wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der  
	 Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.
2.)	 Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum  
	 des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Mieteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware  
	 zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder  
	 vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzliches Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt  
	 er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in  
	 diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.
3.)	 Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen  
	 in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines  
	 Sicherungsaufschlages von 38% (10% Wertabschlag, 4% § 171 I InsO. 5% § 171 II InsO und Umsatzsteuer- von derzeit 19% - in jeweils gesetzlicher Höhe), der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit im  
	 Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert  
	 des Verkäufers am Miteigentum entspricht. II Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung gemäß II Nr. 3 Satz 1und 3 erstreckt sich auch auf die  
	 Saldoforderung.
4.)	 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht,  
	 entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich einen solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek ab; der Verkäufer  
	 nimmt die Abtretung an. II Nr. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
5.)	 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von  
	 Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. II Nr. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
6.)	 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt,  
	 dass die Forderungen im Sinne von II Nr. 3, 4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung,  
	 ist der Käufer nicht berechtigt.
7.)	 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß II Nr. 3, 4 und 5 abgetretene Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis  
	 keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen  
	 Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
8.)	 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch  
	 notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
9.)	 Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahren mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung  
	 (§ 305 I Nr. 1 InsO) erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem  
	 Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.
10.)	Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen aus Liefergeschäften um mehr als 38% (10% Wertabschlag, 4% § 171 I InsO, 5% § 171 II InsO und  
	 Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe), so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe auf Verlangen des Käufers verpflichtet. Als realisierbarer Wert sind, sofern der Verkäufer  
	 nicht einen niedrigeren realisierbaren Wert der Vorbehaltsware nachweist, die Einkaufspreise des Käufers oder bei Verarbeitung der Vorbehaltsware die Herstellungskosten des Sicherungsgutes bzw.  
	 Miteigentumsanteils anzusetzen, jeweils abzüglich eines zulässigen Bewertungsabschlags von maximal 38% der zu sichernden Forderung (10% Wertabschlag, 4% § 171 I InsO,  5% § 171 II InsO und  
	 Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe - zur Zeit 19%) wegen möglicher Mindererlöse. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus Liefergeschäften gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware  
	 und die abgetretenen Forderungen an den Käufer über.

§ 7 Gerichtsstand
Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessordnung vor, ist Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien, auch für Wechsel- und Scheckklagen, 
gleich welcher Höhe, der Sitz unserer Firma.


